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VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION 

( 9 2 / C  191/01) 

SEINE MAIESTAT DER KONlG DER BELGIER, 

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN V O N  DANEMARK, 

DER PRASIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG V O N  SPANIEN. 

DER P U S I D E N T  DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK, 

DER PRÄSIDENT IRLANDS, 

DER PP&IDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, 

SEINE KÖNIGLICHE H O H E I T  DER GROSSHERZOG V O N  LUXEMBURG, 

IHRE MAJESTÄT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE, 

DER PRASIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNlGREICHS GROSSBRITANNIEN 
U N D  NORDIRLAND, 

ENTSCHLOSSEN, den mir der Gründung der Europhischen Gemeinschafren eingeleireren ProzeR der 
europaischen Integrarion a u f  eine neue Srufe zu heberb 

EINGEDENK der hisrorischen Bedeutung der ubewindung der Teilung des europäischen Konrinenrr und 
der Notwendigkeit, fesre Grundlagen fur die Gestalt des zukunftigen Europas zu schaffen, 

I N  BESTATIGUNG ihres Bekennrnisses zu den Grundsarzen der Freiheit, der Demokrarie und der Ach- 
tung der Menschenrechre und Grundfreiheiren und der Rechtssraatlichkeir, 

IN DEM WUNSCH, die Solidariiat zwischen ihren Volkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kulrur 
und ihrer Tradirionen zu starken, 

IN DEM WUNSCH.  Demokratie und Effizienz in der 4rbeit der Organe weiter zu starken. damit dlere 
in die Lage versetzt werden, die ihnen ubenragenen Aufgaben in einem einheirlichen insrirurionellen Rah- 
men besser wahrzunehmen. 

ENTSCHLOSSEN, die Starkung und die Konvergenz ihrer Volkswinsrhafren herbeizufuhren und eine 
Wirtschafts- und W a h r ~ n ~ s u n i o n  zu errichten, die im Einklang mit diesem Venrag elne einheitliche, sra- 
bile Wahrung einrchlieRi, 

IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmin der Virwirklichung d i r  Binnenmarkts sowie der Srarkung des 
Zusammenhalts und des Umwelrschutres den winschafrlichen und sozialen Fonschriit ihrer Volker zu for- 
dern und Poliriken zu verfolgen, die geaahrleisten, diR Fonrchrirre bei der wmrchaftlichen Iniegration 
mir parallelen Fonschritten auf anderen Gebieten einhergehen, 

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbiirgerrchafr f"r die Staarrangehörigen ihrer Lander einzu- 
fuhren, 

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Außen- und Sicherheirrpolitik zu verfolgen, wozu auf langere Sicht 
auch die Fesrlegung einer gemeinsamen Veneidigungrpolirik gehon. die zu gegebener Zeir zu einer ge- 
meinsamen Verteidigung fuhren konnte, und so die Idenrirat und Unabhangigkeit Europas zu starken, um 
Frieden, Sicherheit und Fonschrirr in Europz und in der Welt zu fordern, 
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IN BEKRÄFTIGUNG ihres Ziels, die Freiziigigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit 
ihrer Burger durch die Einfügung von Bestimmungen über Jusuz und Inneres in diesen Vertrag zu fbrdern, 

ENTSCHLOSSEN, den ProzeR der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die 
Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritäuprinzip möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzu- 
fuhren, 

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europaische Integration voranzu- 
treiben, 

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europaische Union zu gründen; sie haben zu dlesem Zweck zu ihren 
Bevollmachtigten ernannt: 

SEINE MAJESTAT DER KÖNIG DER BELGIER: 

Mark EYSKENS, 
Minisrer für auswärtige Angelegenheiten, 

Philippe MAYSTADT, 
Minister der Finanzen: 

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN V O N  DANEMARK. 

Uffe ELLEMANN-JENSEN, 
Minister fur auswarrige Angelegenheiten, 

Anders F O G H  RASMUSSEN 
Minister fur  Wirtschaft; 

DER PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Hans-Dietrich GENSCHER, 
Bundesminister der Auswinigen, 

Theodor WAIGEL, 
Bundesminister der Finanzen. 

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK: 

Antonior SAMARAS, 
Minister f i ~ r  auswanige Angelegenheiten, 

Efthymios CHRISTODOULOU, 
Minister fur Wirtschaft; 

SEINE MAJESTAT DER KONlG V O N  CPANIEN: 

Francirco FERNANDEZ O R D O R E Z ,  
Minister fur auswanlge Angelegenhuren; 

Carlos SOLCHAGA C A T A U N ,  
Minister fur Winschaft und Finanzen, 

DER PRASIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK: 

Roland DUMAS, 
Minister fur auswanige Angelegenheiten; 

Pierre BEREGOVOY, 
Minister fur Winschaft, Finanzen und Haushalt; 
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DER PRÄSIDENT IRLANDS. 

Gerard COLLINS, 
Minister fur  auswanige Angelegenheiten; 

Beme AHERN, 
Minister der Finanzen. 

DER PRASIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK 

Giannni DE MICHELIS, 
Minister fur auswanige Angelegenheiten, 

Guido CARLI, 
Schatzminisrer; 

Jacques F POOS. 
Vizepremierminister, 
Minister fur auswanige Angelegenheiten, 

Jean-Claude JUNCKER, 
Minister der Finanzen, 

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE 

Hans VAN DEN BROEK, 
Minister fur auswdnige Angelegenheiten. 

Willem KOK, 
Minister der Finanzen. 

DER PRiSlDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK. 

Joao de Deus PINHEIRO, 
Minister fur auswlrtige Angelegenheiten, 

Jorge BRAGA de MACEDO, 
Min~ster der Fmanzen; 

IHRE MAJESTAT DIE 
U N D  NORDIRLAND: 

DES VERRNIGTEN 

Rt. Hon. Douglas HURD, 
Minister fur  auswanige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen; 

Hon. Francis MAUDE, 
Financial Secreraiy im Schatzamt; 

GROSSBRITANNIEN 

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehbrig befundenen Vollmachten wie folgt OBEREINGE- 
KOMMEN 
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TITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel A 

Durch diesen Vertrag gründen die Hohen Venragspar- 
teien untereinander eine Europäische Union, im folgen- 
den als ,,UnionM bezeichnet. 

Dieser Venrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirkli- 
chung einer immer engeren Union der Völker Europas 
dar, in der die Entscheidungen möglichst bürgernah ge- 
troffen werden. 

Grundlage der Union sind die Europäischen Gemein- 
schaften, erganzt durch die mit diesem Venrag einge- 
fühnen Politiken und Formen der Zusammenarbeit. Auf- 
gabe der Union ist es, die Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent 
und solidarisch zu gestalten. 

Die Union setzt sich folgende Ziele: 

- die Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften 
winschaftlichen und sozialen Fortschritts, insbeson- 
dere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnen- 
grenzen, durch Starkung des winschaftlichen und so- 
zialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer 
Winschafts- und Währungsunion, die auf langere 
Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe 
dieses Venrags umfaßt; 

- die Behauptung ihrer Identität auf internationaler 
Ebene, insbesondere durch eine gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik, wozu auf längere Sicht auch 
die Festlegung einer gemeinsamen Veneidigungspoli- 
tik gehön,  die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsa- 
men Verteidigung führen könnte; 

- die Stärkung des Schutzes der Rechte und 1nte;essen 
der Angehörigen ihrer Mitgliedstaaten durch Einfüh- 
rung einer Unionsbürgerschaft; 

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Ver- 
trags entsprechend den darin enthaltenen Bedingungen 
und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beachtung 
des Subsidiaritätsprinzips, wie es in Anikel 3 b des Ver- 
vags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft be- 
stimmt ist, verwirklicht. 

A r t i c l  C 

Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionel- 
len Rahmen, der die Kohärenz und Kontinuität der 
Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter gleichzeiti- 
ger Wahrung und Weiterentwicklung des gemeinschaftli- 
chen Besitzstands sicherstellt. 

Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller 
von ihr ergriffenen außenpolitischen Maßnahmen im 
Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und 
Entwicklungspolitik. Der Rat und die Kommission sind 
fur diese Kohärenz verantwonlich. Sie stellen jeweils in 
ihrem Zuständigkeitsbereich die Durchführung der be- 
treffenden Politiken sicher. 

Artikel D 

Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Ent- 
wicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemei- 
nen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung 
fest. 

Im Europiischen Rat kommen die Staats- und Regie- 
rungschefs der Mitgliedstaaten sowie der Präsident der 
Kommission zusammen. Sie werden von den Ministern 
fur auswänige Angelegenheiten der Mitgliedstaaten und 
einem Mitglied der Kommission unterstützt. Der Euro- 
päische Rat tritt mindestens zweimal jahrlich unter dem 
Vorsitz des Staats- oder Regiemngschefs des Mitglied- 
s t a a t ~  zusammen, der im Rat den Vorsitz innehat. 

Der Europäische Rat erstattet dem Europäischen Parla- 
ment nach jeder Tagung Bericht und legt ihm alljährlich 
einen schriftlichen Bericht über die Fonschritte der 
Union vor. 

- die Entwicklung einer engen Zusammenarbeit in den 
Bereichen Justiz und Inneres; 

Artikel E 

- die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitz- 
stands und seine Weiterentwicklung, wobei nach dem 
Verfahren des Anikels N Absatz 2 geprüft wird, in- 
wieweit die durch diesen Venrag eingefühnen Politi- 
ken und Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel 
zu revidieren sind, die Wirksamkeit der Mechanis- 
men und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen. 

Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission 
und der Gerichtshof üben ihre Befugnisse nach Maßgabe 
und im Sinne der Venrage zur Gründung der Europäi- 
schen Gemeinschaften sowie der nachfolgenden Venrage 
und Akte zu deren Ändening oder Ergänzung einerseits 
und der übrigen Bestimmungen des vorliegenden Ver- 
trags andererseits aus. 
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Artikel F Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewahrleistet sind und wie sie sich aus 

(1) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mit- den gemeinsamen Verfass~ngsuberlieferun~en der Mit- 
gliedstaaten, deren Regierungssysteme auf demokrati- gliedstaaten als allgemeine Gmndsätze des Gemein- 
schen Grundsatzen beruhen. schaftsrechts ergeben 

(3) Die Union startet sich mit den Mitteln aus, die zum 
(2) Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politi- 
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europaischen ken erforderlich sind. 

TITEL I1 

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS ZUR G R ~ N D U N G  D E R  
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT IM HINBLICK AUF DIE  GRÜN-  

D U N G  D E R  EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 

Artikel G a) die Abschaffung der Zolle und mengenmaßigen 
Beschrankungen bei der Ein- und Ausfuhr von 

Der Vertrag zur Grundung der Europaischen Win- Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen glei- 
schaftsgemeinschaft wird nach Maßgabe dieses Anikels cher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten; 
im Hinblick auf die Gründung einer Europaischen Ge- 
meinschaft geänden b) eine gemeinsame Handelspolitik; 

A. Im gesamten Vertrag gilt folgendes: C) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung 
der Hindernisse für den freien Waren-, Perso- 

1. Der Ausdruck „Europäische Winschaftsgemein- nen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwi- 
schaft" wird durch ,,Europäische Gemeinschaft" er- schen den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist; 
setzt. 

d) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise in den Bin- 

B. Im Ersten Teil ,,Grundsatze" gilt folgendes: 
nenmarkt und des Personenverkehrs im Binnen- 
markt gemaß Artikel I00 C; 

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung: 

,,Artikel 2 

Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errich- 
tung eines Gemeinsamen Marktes und einer Win- 
schafts- und Wahrungsunion sowie durch die 
Durchführung der in den Anikeln 3 und 3 a genann- 
ten gemeinsamen Politiken oder Maßnahmen eine 
harmonische und ausgewogene Entwicklung des 
Winschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, ein 
beständiges, nichtinflationäres und umweltvenrägli- 
ches Wachstum, einen hohen Grad an Konvergenz 
der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Beschäftiguiigs- 
niveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die He- 
bung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den 
winschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu för- 
dern." 

e) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der 
Landwinschaft und der Fischerei; 

f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des 
Verkehrs; 

g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des 
Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt; 

h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvor- 
schiften, soweit dies für das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes erforderlich ist; 

i) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozi- 
alfonds; 

j) die Stärkung des winschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts; 

3. Anikel 3 erhält folgende Fassung: k) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt; 

1) die Starkung der Wettbewerbsfahigkeit der Indu- 
strie der Gemeinschaft; 

Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Ani- 
kels 2 umfaßt nach Maßgabe dieses Venrags und m) die Förderung der Forschung und technologi- 
der darin vorgesehenen Zeitfolge schen Entwicklung; 



Nr. C 191/6 Amtsblatt der Europäisch-r Znc nncinschaften 29. 7. 92 

die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuro- 
päischer Netze; 

einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Ge- 
sundheitsschutzniveaus; 

einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden 
allgemeinen und beruflichen Bildung sowie zur 
Entfaltung des Kulturlebens in den Mitgliedstaa- 
ten; 

eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszu- 
sammenarbeit; 

die Assoziierung der überseeischen Länder und 
Hoheitsgebiete, um den Handelsverkehr zu stei- 
gern und die wirtschaftliche und soziale Ent- 
wicklung durch gemeinsame Bemuhungen zu 
fördern: 

einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucher- 
schutzes, 

Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastro- 
phenschutz und Fremdenverkehr." 

4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

( I )  Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Ge- 
meinschaft im Sinne des Artikels 2 umfaßt nach 
Maßgabe dieses Vertrags und der darin vorgesehe- 
nen Zeitfolge die Einführung einer Wirtschaft~~oli-  
tik, die auf einer engen K o o ~ d i n i e r u n ~  der Win- 
schafrspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt 
und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und 
dem Grundsatz einer offenen Marktwinschaft mit 
freiem Wettbewerb verpflichtet ist. 

(2) Parallel dazu umfaßt diese Tatigkeit nach Maß- 
gabe dieses Vertrags und der darin vorgesehenen 
Zeitfolge und Verfahren die unwiderrufliche Festle- 
gung der Wechselkurse im Hinblick auf die Einfüh- 
rung einer einheitlichen Währung, der ECU, sowie 
die Festlegung und Durchf~hrung  einer einheidchen 
Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig 
das Ziel der Preisstabilitat verfolgen und unbescha- 
det dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in 
der Gemeinschaft unter Beachtung des Grundsatzes 
einer offenen Marktwinschaft mit freiem Wettbe- 
werb unterstützen sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Ge- 
meinschaft setzt die Einhaltung der folgenden rich- 
tungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, ge- 
sunde offentliche Finanzen und monetäre Rahmen- 
bedinpngen sowie eine dauerhaft finanzierbare 
Zahlungsbilanz." 

5. Folgender Anikel wird eingefügt: 

Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr 
in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und ge- 
setzten Ziele tätig. 

In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zu- 
ständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem 
Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die 
Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
werden konnen und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene er- 
reicht werden können. 

Die Magnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über 
das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrags erfor- 
derliche Maß hinaus." 

Anikel 4 erhalt folgende Fassung: 

(1) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben 
werden durch folgende Organe wahrgenommen: 

- ein EUROPÄISCHES PARLAMENT, 

- einen RAT, 

- eine KOMMISSION, 

- einen GERICHTSHOF, 

- einen RECHNUNGSHOF. 

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in die- 
sem Vertrag zugewiesenen Befugnisse. 

(2) Der Rat und die Kommission werden von einem 
Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie einem Aus- 
schuß der Regionen mit beratender Aufgabe unter- 
stützt." 

Folgende Anikel werden eingefügt: 

Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfah- 
ren werden ein Europaisches System der Zenualban- 
ken (im folgenden als ,ESZB' bezeichnet) und eine 
Europäische Zentralbank (im folgenden als ,EZB' 
bezeichnet) geschaffen, die nach Maßgabe der Be- 
fugnisse handeln, die ihnen in diesem Vertrag und 
der beigefügten Satzung des ESZB und der EZB (im 
folgenden als ,Satzung des ESZB' bezeichnet) zuge- 
wiesen werden. 
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Artikel 4 b 

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet, 
die nach Maßgabe der Befugnisse handelt, die ihr in 
diesem Vertrag und der beigefügten Satzung zuge- 
wiesen werden." 

8. Artikel 6 wird gestrichen, und Artikel 7 wird Artikel 
6. Der neue Anikel 6 Absatz 2 erhalt folgende Fas- 
sung: 

„Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 
189 C Regelungen für das Verbot solcher Diskrimi- 
nierungen treffen." 

9.  Die Anikel 8, 8 a, 8 b und 8 C werden Anikel 7, 7 a, 
7 b und 7 C. 

C. Folgender Teil wird eingefügt: 

,,ZWEITER TEIL 

DIE U N I O N S B Ü R G E R S C H A f l  

Artikel 8 

(I)  Es wird eine Unionsbürgerschaft eingefuhn 

Unionsburger ist, wer die Staatsangeh~rigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzt. 

(2) Die Unionsbürger haben die in diesem Vertrag 
vorgesehenen Rechte und Pflichten. 

Artikel 8 a 

(I) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im H o -  
heitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in 
diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschrif- 
ten vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen 
frei zu bewegen und aufzuhalten. 

(2) Der Rat kann Vorschriften erlassen, mit denen 
die Ausübung der Rechte nach Absatz I erleichten 
wird; sofern in diesem Vertrag nichts anderes be- ' 
stimmt ist, beschließt er einstimmig auf Vorschlag 
der Kommission und nach Zustimmung des Europäi- 
schen Parlaments. 

Artikel 8 b 

( I )  Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mit- 
gliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht be- 
sitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen 
Wohnsitz hat, das aktive und passive Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen, wobei für ihn dieselben Bedin- 
gungen gelten wie für die Angehörigen des betref- 
fenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbehalt- 

lich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat vor dem 
31. Dezember 1994 einstimmig auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhorung des EuropPischen 
Parlaments festzulegen sind; in diesen kdnnen Aus- 
nahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies 
aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats 
gerechtfertigt ist. 

(2) Unbeschadet des Anikels 138 Absatz 3 und der 
Bestimmungen zu dessen Durchführung besitzt jeder 
Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, in dem 
Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das 
aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum 
Europaischen Parlament, wobei für ihn dieselben Be- 
dingungen gelten wie für die Angehörigen des be- 
treffenden Mitgliedstaats. Dieses Recht wird vorbe- 
haltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat vor 
dem 31 Dezember 1993 einstimmig auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhörung des Europäi- 
schen Parlaments festzulegen sind; in diesen können 
Ausnahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies 
aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats 
gerechtfertigt ist. 

Artikel 8 c 

Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines 
dritten Landes, in dem der Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, den 
diplomatischen und konsularischen Schutz eines je- 
den Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie 
Staatsangehörige dieses Staates. Die Mitgliedstaaten 
vereinbaren vor dem 31. Dezember 1993 die not- 
wendigen Regeln und leiten die für diesen Schutz er- 
forderlichen internationalen Verhandlungen ein. 

Artikel 8 d 

Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim 
Europäischen Parlament nach Artikel 138 d 

Jeder Unionsbürger kann sich an den nach Artikel 
138 e eingesetzten Bürgerbeauftragten wenden. 

Artikel 8 e 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parla- 
ment, dem Rat und dem Wimchafts- und Sozialaus- 
schuß vor dem 31. Dezember 1993 und sodann alle 
drei Jahre über die Anwendung dieses Teiles Bericht. 
In dem Bericht wird der Fortentwicklung der Union 
Rechnung getragen. 

Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der 
anderen Bestimmungen dieses Vertrags zur Ergän- 
zung der in diesem Teil vorgesehenen Rechte ein- 
stimmig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhorung des Europaischen Parlaments Bestimmun- 
gen erlassen, die e r  den Mitgliedstaaten zur  An- 
nahme gemaß ihren verfassungsrechtlichen Vor- 
schriften empfiehlt." 
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D .  Der Zweite und der Dritte Teil werden unter folgen- 
der Überschrift zusammengefaßt: 

„DRITTER TEIL 

DIE POLITIKEN DER G E M E I N S C H A F T  

und in diesem Teil gilt folgendes: 

In Artikel 49 erhält der einleitende Teil folgende 
Fassung: 

,,Unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrags 
trifft der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 
189 b und nach Anhorung des Wirtschafts- und So- 
zialausschusses durch Richtlinien oder Verordnun- 
gen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Freizu- 
gigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikel 48 
fortschreitend herzustellen, insbesondere" 

Artikel 54 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Ani- 
kels 189 b und nach Anhorung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses Richtlinien zur  Verwirklichung 
des allgemeinen Programms oder - falls ein solches 
nicht besteht - zur Durchführung einer Stufe der 
Niederlassungsfreiheit fiir eine bestimmte Tatigkeit." 

Artikel 56 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Vor dem Ende der Übergangszeit erlaßt der 
Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhorung des Europäischen Parlaments Richt- 
linien für die Koordinierung dieser Rechts- und Ver- 
waltungsvorschriften. Hinsichtlich der Koordinie- 
rung der Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor- 
schriften der Mitgliedstaaten erlaßt er jedoch die 
Richtlinien nach dem Ende der zweiten Stufe gemäß 
dem Verfahren des Artikels 189 b." 

Artikel 57 erhalt folgende Fassung: 

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger 
Tätigkeiten zu erleichtern, erläßt der Rat nach-dem 
Verfahren des Artikels 189 b Richtlinien für die ge- 
genseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs- 
Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise. 

(2) Zu dem gleichen Zweck erläßt der Rat vor dem 
Ende der Übergangszeit Richtlinien zur Koordinie- 
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Aufnahme und Ausübung 
selbständiger Tätigkeiten. Der Rat  beschließt ein- 
stimmig auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments über Richt- 
linien, deren Durchfuhrung in mindestens einem 
Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzli- 
cher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der 

Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang 
natürlicher Personen zum Beruf umfaßt. Im übrigen 
beschließt der Rat nach dem Verfahren des Anikels 
189 b. 

(3) D! schrittweise Aufhebung der Beschränkungen 
für die ärztlichen, arztahnlichen und pharmazeuti- 
schen Berufe setzt die K o o r d i n ~ e r u n ~  der Bedingun- 
gen für die Ausübung dieser Berufe in den einzelnen 
Mitgliedstaaten voraus." 

Im bisherigen Zweiten Teil Titel I11 erhält die Über- 
schrift des Kapitels 4 folgende Fassung: 

Der Kapital- und Zahlungsverkehr" 

Folgende Anikel werden eingefügt: 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1994 werden die Artikel 
67 bis 73 durch die Anikel 73 b bis 73 g ersetzt. 

Artikel 73 b 

(1) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels 
sind alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwi- 
schen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mit- 
gliedstaaten und dritten Ländern verboten. 

(2) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels 
sind alle Beschränkungen des Zahlungsverkehrs zwi- 
schen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mit- 
gliedstaaten und dritten Ländern verboten. 

Artikel 73 c 

(1) Anikel 73 b beruhrt nicht die Anwendung derje- 
nigen Beschränkungen auf dritte Länder, die am 31 
Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher oder ge- 
meinschaftlicher Rechtsvorschriften für den Kapital- 
verkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit 
Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immo- 
bilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von 
Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen. 

(2) Unbeschadet der anderen Kapitel dieses Vertrags 
sowie seiner Bemühungen um eine moglichst weitge- 
hende Verwirklichung des Zieles eines freien Kapi- 
talverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten und dritten 
Ländern kann der Rat  auf Vorschlag der Kommis- 
sion mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen für den 
Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammen- 
hang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen 
in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbrin- 
gung von Finanzdienstleistungen oderde r  Zulassung 
von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten beschlie- 
ßen Maßnahmen nach diesem Absatz, die im Rah- 
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men des Gemeinschaftsrechts für die Liberalisierung 
des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern einen Rück- 
schritt darstellen, bedürfen der Einstimmigkeit. 

( I )  Artikel 73 b berührt nicht das Recht der Mit- 
gliedstaaten, 

a) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts 
anzuwenden, die Steuerpflichtige mit unter- 
schiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort un- 
terschiedlich behandeln, 

b) die unerläßlichen Maßnahmen zu treffen, um Zu- 
widerhandlungen gegen innerstaatliche Recho- 
und Verwalt~n~svorschriften, insbesondere auf 
dem Gebiet des Steuerrechts und der Aufsicht 
über Finanzinstitute, zu verhindern, sowie Melde- 
verfahren für den Kapitalverkehr zwecks admini- 
strativer oder statistischer Information vorzuse- 
hen oder Maßnahmen zu ergreifen, die aus 
Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicher- 
heit gerechtfenigt sind 

(2) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit 
von Beschrankungen des Niederlassungsrechts, die 
mit diesem Venrag vereinbar sind. 

(3) Die in den Absätzen I und 2 genannten Maß- 
nahmen und Verfahren durfen weder ein Mittel zur 
willkürlichen Diskriminierung noch eine verschlei- 
erte Beschränkung des freien Kapital- und Zahlungs- 
verkehrs im Sinne des Anikels 73 b darstellen. 

Artikel 73 e 

Abweichend von Anikel 73 b können die Mitglied- 
staaten, für die am 31. Dezember 1993 eine Ausnah- 
meregelung aufgmnd des bestehenden Gemein- 
schaftsrechts gilt, Beschrankungen des Kapitalver- 
kehrs aufgrund der zu dem genannten Zeitpunkt be- 
stehenden Ausnahmeregelungen längstens bis 31. 
Dezember 1995 beibehalten. 

Artikel 73f 

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Län-. 
dern unter außergewöhnlichen Umstanden das 
Funktionieren der Wirtschafts- und wähmngsunion 
schwerwiegend stören oder zu stören drohen, kann 
der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhorung der EZB ge- 
genüber dritten Landern Schutzmaßnahmen mit ei- 
ner Geltungsdauer von höchstens sechs Monaten 
treffen, wenn diese unbedingt erforderlich sind. 

Artikel 73 g 

(1) Falls ein Tätigwerden der Gemeinschaft in den in 
Anikel 228 a vorgesehenen Fällen für erforderlich 
erachtet wird, kann der Rat nach dem Verfahren des 

Anikels 228 a die notwendigen Sofonmahahmen  
auf dem Gebiet des Kapital- und Zahlungsverkehrs 
mit den betroffenen dritten Landern ergreifen. 

(2) Solange der Rat keine Maßnahmen nach Absatz 
1 ergriffen hat, kann jeder Mitgliedstaat unbeschadet 
des Artikels 224 bei Vorliegen schwerwiegender po- 
litischer Umstände aus Gründen der Dringlichkeit 
gegenüber dritten Ländern einseitige Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Kapital- und Zahlungsverkehrs 
treffen. Die Kommission und die anderen Mitglied- 
staaten sind über diese Maßnahmen spätestens bei 
deren Inkrafttreten zu unterrichten. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vor- 
schlag der Kommission entscheiden, daß der betref- 
fende Mitgliedstaat diese Maßnahmen zu ändern 
oder aufzuheben hat. Der Präsident des Rates unter- 
richtet das Europäische Parlament über die betref- 
fenden Entscheidungen des Rates. 

Artikel 73 h 

Bis zum 1. Januar 1994 gelten folgende Bestimmun- 
gen: 

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, in der Wäh- 
rung des Mitgliedstaao, in dem der Gläubiger 
oder der Begünstigte ansässig ist, die Zahlungen 
zu genehmigen, die sich auf den Waren-, Dienst- 
leistungs- und Kapitalverkehr beziehen, sowie 
den Transfer von Kapitalbeträgen und Arbeitsent- 
gelten zu gestatten, soweit der Waren-, Dienstlei- 
stungs-, Kapital- und Personenverkehr zwischen 
den Mitgliedstaaten nach diesem Venrag liberali- 
siert ist. 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über die in vor- 
stehendem Unterabsatz vorgesehene Liberalisie- 
rung des Zahlungsverkehrs hinauszugehen, soweit 
ihre Winschaftslage im allgemeinen und der 
Stand ihrer Zahlungsbilanz im besonderen dies 
zulassen. 

Soweit der Waren-, Dienstleistungs- und Kapital- 
verkehr nur durch Beschränkungen der diesbe- 
züglichen Zahlungen begrenzt ist, werden diese 
Beschränkungen durch entsprechende Anwen- 
dung dieses Kapitels und der Kapitel über die Be- 
seitigung der mengenmaßigen Beschränkungen 
und die Liberalisierung der Dienstleistungen 
schrittweise beseitigt. 

Die Mitgliedstaaten führen untereinander keine 
neuen Beschränkungen für die T r a n ~ f e r i e r u n ~  
ein, die sich auf die in der Liste des Anhangs 111 
zu diesem Venrag aufgefühnen unsichtbaren 
Transaktionen beziehen. 

Die bestehenden Beschränkungen werden gemaß 
den Artikeln 63 bis 65 schrittweise beseitigt, so- 
weit hierfür nicht die Nummern 1 und 2 oder die 
sonstigen Bestimmungen dieses Kapitels maßge- 
bend sind. 
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4. Im Bedarfsfall verständigen sich die Mitgliedstaa- 
ten über die Maßnahmen, die zur Gewährleistung 
der in diesem Anikel vorgesehenen Zahlungen 
und Transferierungen zu creffen sind; diese Maß- 
nahmen dürfen die in diesem Vertrag genannten 
Ziele nicht beeinträchtigen." 

16. Artikel 75 erhält folgende Fassung. 

(1) Zur Durchführung des Artikels 74 wird der Rat 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Ver- 
kehrs gemäß dem Verfahren des Artikels 189 C und 
nach Anhörung des Winschafts- und Sozialausschus- 
Ses 

a) für  den internationalen Verkehr aus oder nach 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder fur 
den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame 
Regeln aufstellen; 

b) fur die Zulassung von Verkehrsunternehmern 
zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in 
dem sie nicht ansässig sind, die Bedingungen fesr- 
legen; 

C) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssi- 
cherheit erlassen; 

d)  alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften er- 
lassen. 

(2) Die in Absatz I Buchstaben a und b genannten 
Vorschriften werden im Laufe der Übergangszeit er- 
lassen. 

(3) Abweichend von dem in Absatz 1 vorgesehenen 
Verfahren werden die Vorschriften über die Grund- 
sätze der Verkehrsordnung, deren Anwendung die 
Lebenshaltung und die Beschaftigungslage in be- 
stimmten Gebieten sowie den Betrieb der Verkehrs- 
einrichtungen ernstlich beeintrachtigen könnte, vom 
Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö- 
rung des Europaischen Parlaments und des Win-  
schafts- und Sozialausschusses einstimmig erlassen; 
dabei berücksichtigt er die Notwendigkeit einer An- 
passung an die sich aus der Errichtung des Gemein- 
samen Marktes ergebende wirtschaftliche Entwick- 
lung." 

17. Im bisherigen Dritten Teil wird „Titel I - Gemein- 
same Regeln" durch folgenden Wonlaut  ersetzt: 

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBE- 
WERB, STEUERFRAGEN UND ANGLElCHUNG 
DER RECHTSVORSCHRIFTEN" 

18. In Artikel 92 Absatz 3 

- wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der 
Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie 
die Handels- und Wettbewerbsbedingungen 
in der Gemeinschaft nicht in einem Maß  be- 
einträchtigen, das dem gemeinsamen Inter- 
esse zuwiderlauft;" 

- wird der bisherige Buchstabe d Buchstabe e. 

19. Anikel 94 erhält folgende Fassung: 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europaischen Parlaments mit 
qualifiziener Mehrheit alle zweckdienlichen Durch- 
fuhrungsverordnungen zu den Artikeln 92 und 93 
erlassen und insbesondere die Bedingungen für die 
Anwendung des Artikels 93 Absatz 3 sowie diejeni- 
gen Anen von Beihilfen festlegen, die von diesem 
Verfahren ausgenommen sind." 

20 Artikel 99 erhält folgende Fassung: 

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und 
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
des Winschafts- und Sozialausschusses einstimmig 
die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechts- 
vorschriften über die Umsatzsteuern, die Ver- 
brauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern, so- 
weit diese Harmonisierung für die Errichtung und 
das Funktionieren des Binnenmarkts innerhalb der in 
Anikel 7 a gesetzten Frist notwendig ist." 

21. Anikel 100 erhält folgende Fassung: 

Der Rat erläßt einstimmig auf Vorschlag der Kom- 
mission und nach Anhörung des Europäischen Parla- 
ments und des Winschafts- und Sozialausschusses 
Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswir- 
ken." 

22. Artikel 100 a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(I)  Soweit in diesem Venrag nichts anderes be- 
stimmt ist, gilt abweichend von Artikel 100 für die 
Verwirklichung der Ziele des Artikels 7 a die nach- 
stehende Regelung. Der Rat erläßt gemäß dem Ver- 
fahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des 
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Winschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen 
zur Angleichung der Rechts- und Veru~altungsvor- 
schriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Ge- 
genstand haben." 

23. Folgender Anikel wird eingefügt 

(1) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des Europaischen Parlaments 
einstimmig die dritten Länder, deren Staatsangehö- 
rige beim Überschreiten der Außengrenzen der Mit- 
gliedstaaten im Besitz eines Visums sein mussen. 

(2) Bei einer Notlage in einem dritten Land, die zu 
einem plotzlichen Zustrom von Staatsangehorigen 
dieses Landes in die Gemeinschaft zu fuhren droht, 
kann der Rat jedoch auf Empfehlung der Kommis- 
sion mit qualifizierter Mehrheit für einen Zeitraum 
von hochstens sechs Monaten den Visumzwang für 
Staatsangehörige des betreffenden Landes einfuhren. 
Der nach diesem Absatz eingefrihrte Visumzwang 
kann nach dem Verfahren des Absatzes 1 verldngert 
werden. 

(3) Vom 1. Januar 1996 an trifft der Rat Entschei- 
dungen im Sinne des Absatzes 1 mit qualifiziener 
Mehrheit. Vor diesem Zeitpunkt erläßt der Rat mit 
qualifiziener Mehrheit auf Vorschlag der Kommis- 
sion und nach Anhörung des Europaischen Parla- 
ments die Maßnahmen zur  einheitlichen Visagestal- 
tung. 

(4) In den in diesem Anikel genannten Bereichen hat 
die Kommission jeden von einem Mitgliedstaat ge- 
stellten Antrag zu prüfen, in dem sie ersucht wird, 
dem Rat einen Vorschlag zu unterbreiten. 

(5) Dieser Anikel laßt die Ausübung der Verantwor- 
tung der Mitgliedstaaten für die A~f rech te rha l tun~  
der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inne- 
ren Sicherheit unberührt. 

(6) Dieser Anikel gilt für weitere Bereiche, falls ein 
entsprechender Beschluß nach Anikel K.9 der die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres 
betreffenden Bestimmungen des Venrags uber die 
Europäische Union gefaßt wird; dies gilt vorbehalt- 
lich des gleichzeitig festgelegten Abstimmungsver- 
fahrens. 

(7) Die Bestimmungen der zwischen den Mitglied- 
staaten geltenden Abkommen, die durch diesen Ani- 
kel erfaßte Sachbereiche regeln, bleiben in Kraft, so- 
lange sie nicht durch Richtlinien oder Maßnahmen 
aufgrund dieses Artikels inhaltlich ersetzt worden 
sind." 

Folgender Artikel wird eingefügt: 

Der aus hohen Beamten bestehende Koordinierungs- 
ausschuß, der durch Anikel K.4 des Venrags über 
die Europäische Union eingesetzt wird, trägt unbe- 
schadet des Artikels 151 zur Vorbereitung der Xrbei- 
ten des Rates in den in Artikel 100 C genannten Be- 
reichen bei." 

Im bisherigen Dritten Teil werden ,,Titel I1 - Die 
Winschaftspolitik" sowie die Kapitel 1, 2 und 3 
durch folgenden Wonlaut  ersetzt: 

DIE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK 

K a p i t e l  1 

Die WirtschaftspoIirik 

Artikel J02 a 

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so 
aus, daß sie im Rahmen der in Anikel 103 Absatz 2 
genannten Grundzuge zur Verwirklichung der Ziele 
der Gemeinschaft im Sinne des Anikels 2 beitragen. 
Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln 
im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen 
Marktwinschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch 
ein effizienter Einsatz der Ressourcen geförden 
wird, und halten sich dabei an die in Anikel 3 a ge- 
nannten Grundsatze. 

Artikel J03 

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Winschafts- 
politik als eine Angelegenheit von gemeinsamem In- 
teresse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe 
des Artikels 102 a 

(2) Der Rat erstellt mit qualifiziener Mehrheit auf 
Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die 
Grundzuge der Wins~haf t s~o l i t ik  der Mitgliedstaa- 
ten und der Gemeinschaft und erstattet dem Euro- 
päischen Rat hierüber Bericht. 

Der Europäische Rat e rönen  auf der Grundlage die- 
ses Berichts des Rates eine S~h lußfo l~e rung  zu den 
Grundzugen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaa- 
ten und der Gemeinschaft. 

Auf der Grundlage dieser Schlußfolgerung verab- 
schiedet der Rat mit qualifiziener Mehrheit eine 
Empfehlung, in der diese Grundzüge dargelegt wer- 
den. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament 
über seine Empfehlung. 



, , ., 
Nr. C 191/12 Amtsblatt der Europäischen C inschaften 29. 7. 92 

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschafts- 
~ o l i t i k  und eine dauerhafte Konvergenz der Win-  
schaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewahrlei- 
sten, überwacht der Rat anhand von Berichten der 
Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in je- 
dem Mitgliedstaat und in der Gemeinschaft sowie 
die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den in 
Absatz 2 genannten Grundzugen und nimmt in re- 
gelmaßigen Abstanden eine Gesamtbewertung vor. 

Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung 
ubermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission An- 
gaben zu wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen 
auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspolitik sowie wei- 
tere von ihnen fur erforderlich erachtete Angaben. 

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 
festgestellt, daß die Wirtschaftspolitik eines Mit- 
gliedstaat~ nicht mit den in Absatz 2 genannten 
&undzuRen wrcinhar i,r oder da, ordnungsgemaße 
Fiinkiionicren der U'irrsch3irs- und U ' a h r u n g w w n  
zu gefahrden droht, so kann der Rat mit qualifizier- 
ter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission die 
erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden 
Mitgliedstaat richten. Der Rat kann mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschlie- 
ßen, seine Empfehlungen zu veroffentlichen. 

Der Prasident des Rates und die Kommission erstat- 
ten dem Europaischen Parlament über die Ergeb- 
nisse der multilateralen Überwachung Bericht. Der 
Prasident des Rates kann ersucht werden, vor dem 
zustandigen Ausschuß des Europaischen Parlaments 
zu erscheinen, wenn der Rat seine Empfehlungen 
veroffentlicht hat 

(5) Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 
189 C die Einzelheiten des Verfahrens der multilate- 
ralen Überwachung im Sinne der Absatze 3 und 4 
festlegen 

Artikel 103 a 

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission 
unbeschadet der sonstigen in diesem Vertrag vorge- 
sehenen Verfahren einstimmig uber die der Win- 
schaftslage angemessenen Maßnahmen entscheiden, 
insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der  
Versorgung mit bestimmten Waren auftreten 

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund außergewöhnlicher 
Ereignisse, die sich seiner Kontrolle entziehen, von 
Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden 
Schwierigkeiten ernstlich bedrohr, so kann der Rat 
einstimmig auf Vorschlag der Kommission beschlie- 
ßen, dem betreffenden Mitgliedstaat unter bestimm- 
ten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Ge- 
meinschaft zu gewähren. Sind die gravierenden 
Schwierigkeiten auf Naturkatastrophen zurückzu- 
fuhren, so beschlient der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit. Der Präsident des Rates unterrichtet das 
Europaische Parlament uber den Beschluß. 

Artikel 104 

(1) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitaten bei 
der EZB oder den Zentralbanken der Mitgliedstaa- 
ten (im folgenden als ,nationale Zentralbanken' be- 
zeichnet) für Organe oder Einrichtungen der Ge- 
meinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lo- 
kale Gebietskorperschaften oder andere öffentlich- 
rechtliche Korperschaften, sonstige Einrichtungen 
des offentlichen Rechts oder öffentliche Unterneh- 
men der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie 
der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen 
durch die EZB oder die nationalen Zentralbanken. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes I gelten nicht 
für Kreditinstitute in öffentlichem Eigentum; diese 
werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank 
und der EZB, was die Bereitstellung von Zentral- 
bankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behan- 
delt. 

Artikel 104 a 

(1) Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen 
Gninden getroffen werden und einen bevorrechtig- 
ten Zugang der Organe und Einrichtungen der Ge- 
meinschaft, der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskorperschaften oder anderen of- 
fentlich-rechtlichen Korperschaften, sonstiger Ein- 
richtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher 
Unternehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzin- 
stituten schaffen, sind verboten. 

(2) Der Rat legt vor dem I .  Januar 1994 nach dem 
Verfahren des Artikels 189 C die Begriffsbestimmun- 
gen für die Anwendung des in Absatz 1 vorgesehe- 
nen Verbots fest. 

Artikel 104 b 

( I )  Die Gemeinschaft haftet nicht für die Verbind- 
lichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öf- 
fentlich-rechtlichen Korperschaften, sonstiger Ein- 
richtungen des offentlichen Rechts oder öffentlicher 
Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt nicht für 
derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt unbeschadet 
der gegenseitigen finanziellen Garantien für die ge- 
meinsame Durchführung eines bestimmten Vorha- 
bens. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbind- 
lichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen 
oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öf- 
fentlich-rechtlichen Korperschaften, sonstiger Ein- 
richtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher 
Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt 
nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; dies gilt 
unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien 
für die gemeinsame Durchfuhrung eines bestimmten 
Vorhabens. 

(2) Der Rat kann erforderlichenfalls nach dem Ver- 
fahren des Anikels 189 C Definitionen für die An- 
wendung der in Artikel 104 und in diesem Artikel 
vorgesehenen Verbote näher bestimmen. 
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Artikel 104 C 

(1) Die Mitgliedstaaten vermeiden ubermäßige öf- 
fentliche Defizite. 

(2) Die Kommission übewacht  die Entwicklung der 
Haushaltslage und der Höhe des offentlichen Schul- 
denstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Feststellung schwewiegender Fehler. Insbesondere 
prüft sie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin an- 
hand von zwei Kriterien, namlich daran, 

a) ob das Verhaltnis des geplanten oder tatsächli- 
chen öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandspro- 
dukt einen bestimmten Referenzwert überschrei- 
tet, es sei denn, daß 

- entweder das Verhältnis erheblich und lau- 
fend zuruckgegangen ist und einen Wert in 
der Nähe des Referenzwerts erreicht hat 

- oder der Referenzwert nur ausnahmsweise 
und vorübergehend überschritten wird und 
das Verhaltnis in der Nahe des Referenzwerts 
bleibt, 

b) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands 
zum Bruttoinlandsprodukt einen bestimmten Re- 
ferenzwert uberschreitet, es sei denn, daß das 
Verhaltnis hinreichend ruckläufig ist und sich 
rasch genug dem Referenzwert nähert. 

Die Referenzwerte werden in einem diesem Vertrag 
beigefügten Protokoll uber das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit im einzelnen festgelegt. 

(3) Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines 
dieser Kriterien, so erstellt die Kommission einen 
Bericht. In diesem Bericht wird berucksichtigt, ob 
das öffentliche Defizit die öffentlichen Ausgaben fur 
Investitionen übertrifft; berücksichtigt werden ferner 
alle sonstigen einschlägigen Faktoren, einschließlich 
der mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage 
des Mitgliedstaats. 

Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, 
wenn sie ungeachtet der Erfüllung der Kriterien der 
Auffassung ist, daß in einem Mitgliedstaat die Ge- 
fahr eines übermäßigen Defizits besteht. 

(4) Der Ausschuß nach Artikel 109 C gibt eine Stel- 
lungnahme zu dem Bericht der Kommission ab. 

(5) Ist die Kommission der Auffassung, daß in einem 
Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht oder 
sich ergeben konnte, so legt sie dem Rat eine Stel- 
lungnahme vor. 

(6) Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit 
auf Empfehlung der Kommission und unter Benick- 
sichtigung der Bemerkungen, die der betreffende 
Mitgliedstaat gegebenenfalls abzugeben wünscht, 
nach Pnifung der Gesamtlage, ob ein übermäßiges 
Defizit besteht. 

(7) Wird nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit fest- 
gestellt, so richtet der Rat an den betreffenden Mit- 
gliedstaat Empfehlungen mit dem Ziel, dieser Lage 
innerhalb einer bestimmten Frist abzuhelfen Vorbe- 
haltlich des Absatzes 8 werden diese Empfehlungen 
nicht veroffentlicht. 

(8) Stellt der Rat fest, daß seine Empfehlungen in- 
nerhalb der gesetzten Frist keine wirksamen Maß- 
nahmen ausgelöst haben, so kann er seine Empfeh- 
lungen veröffentlichen. 

(9) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des 
Rates weiterhin nicht Folge leistet, kann der Rat be- 
schließen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in 
Verzug zu setzen, innerhalb einer bestimmten Frist 
Maßnahmen für den nach Auffassung des Rates zur 
Sanierung erforderlichen Defizitabbau zu treffen. 

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mit- 
gliedstaat ersuchen, nach einem konkreten Zeitplan 
Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemuhungen 
des Mitgliedstaats überprufen zu können. 

(10) Das Recht auf Klageerhebung nach den Arti- 
keln 169 und 170 kann im Rahmen der Absatze 1 bis 
9 dieses Artikels nicht ausgeübt werden. 

(11) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluß nach 
Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat beschließen, 
eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen 
anzuwenden oder gegebenenfalls zu verscharfen, 
namlich 

- von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, 
vor der Emission von Schuldverschreibungen und 
sonstigen Wertpapieren vom Rat näher zu be- 
zeichnende zusätzliche Angaben zu veroffentli- 
chen, 

- die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre 
Darlehenspolitik gegenuber dem Mitgliedstaat zu 
überprüfen, 

- von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzins- 
liche Einlage in angemessener Höhe  bei der Ge- 
meinschaft zu hinterlegen, bis das übermäßige 
Defizit nach Ansicht des Rates korrigiert worden 
ist, 

- Geldbußen in angemessener Hohe verhangen 

Der Prasident des Rates unterrichtet das Europäi- 
sche Parlament von den Beschlüssen. 

(12) Der Rat hebt einige oder samtliche Entschei- 
dungen nach den Absätzen 6 bis 9 und 11 so weit 
auf, wie das übermäßige Defizit in dem betreffenden 
Mitgliedstaat nach Ansicht des Rates korrigiert wor- 
den ist. H a t  der Rat zuvor Empfehlungen veroffent- 
licht, so stellt er, sobald die Entscheidung nach Ab- 
satz 8 aufgehoben worden ist, in einer öffentlichen 
Erklämng fest, daß in dem betreffenden Mitglied- 
staat kein übermäßiges Defizit mehr besteht. 
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(13) Die Beschlußfassung des Rates nach den Absät- 
zen 7 bis 9 sowie I I und I2 erfolgt auf Empfehlung 
der Kommission mit einer Mehrheit von zwei Drit- 
teln der gemäß Anikel 148 Absatz 2 gewogenen 
Stimmen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme der 
Stimmen des Vertreters des betroffenen Mitglied- 
Staats. 

(14) Weitere Bestimmungen über die Durchführung 
des in diesem Anikel beschriebenen Verfahrens sind 
in dem diesem Vertrag beigefugten Protokoll uber 
das Verfahren bei einem ubermäßigen Defizit ent- 
halten. 

Der Rat verabschiedet einstimmig auf Vorschlag der 
Kommission und nach Anhorung des Europaischen 
Parlaments sowie der EZB die geeigneten Bestim- 
mungen, die sodann das genannte Protokoll ablosen. 

Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Be- 
stimmungen dieses Absatzes vor dem l .  Januar 1994 
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom- 
mission und nach Anhörung des Europaischen Parla- 
ments nähere Einzelheiten und Begriffsbestimmun- 
gen für die Durchführung des genannten Protokolls 

K a p i t e l  2 

Die Währungspolitik 

Artikel IOI 

( I )  Das vorrangige Ziel des ESZB ist es, die Preissta- 
bilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beein- 
trachtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, 
unterstützt das ESZB die allgemeine Winschaftspoli- 
tik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der 
in Anikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschafr bei- 
zutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem 
Grundsatz einer offenen Marktwinschaft mit freiem 
Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der 
Ressourcen gefordert wird, und halt sich dabei an 
die in Artikel 3 a genannten Grundsatze 

(2) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen 
darin, 

- die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und 
auszufuhren, 

- Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 109 
durchzuführen, 

- die offiziellen Währungsreserven der Mitglied- 
staaten zu halten und zu verwalten, 

- das reibungslose Funktionieren der Zahlungs- 
Systeme zu fordern. 

(3) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berühn nicht die 
Haltung und Verwaltung von Arbeirsguthaben in 
Fremdwahrungen durch die Regierungen der Mit- 
gliedstaaten. 

(4) Die EZB wird gehön  

- zu allen Vorschlägen fur Rechtsakte der Gemein- 
schaft im Zuständigkeitsbereich der EZB, 

- von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen 
für Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich 
der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und 
unter den Bedingungen, die der Rat nach dem 
Verfahren des Anikels 106 Absatz 6 festlegt. 

Die EZB kann gegenüber den zuständigen Organen 
und Einrichtungen der Gemeinschaft und gegenuber 
den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ih- 
ren Zustandigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben. 

(5) Das ESZB trägt zur  reibungslosen Durchführung 
der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet 
der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabili- 
tat des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen bei. 

(6) Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf 
Vorschlag der Kommission nach Anhörung der EZB 
und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments 
der EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Aufsicht uber Kreditinstitute und sonstige 
Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsun- 
ternehmen übertragen 

Artikel lOI a 

(1) Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Aus- 
gabe von Banknoten innerhalb der Gemeinschaft zu 
genehmigen. Die EZB und die nationalen Zentral- 
banken sind zur Ausgabe von Banknoten berechtigt. 
Die von der EZB und den nationalen Zentralbanken 
ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Bankno- 
ten, die in der Gemeinschaft als gesetzliches Zah- 
lungsmittel gelten. 

(2) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Aus- 
gabe von Munzen, wobei der Umfang dieser Aus- 
gabe der Genehmigung durch die EZB bedarf. Der 
Rat kann nach dem Verfahren des Anikels 189 C 

und nach Anhorung der EZB Maßnahmen erlassen, 
um die Stückelung und die technischen Merkmale 
aller für den Umlauf bestimmten Münzen so weit zu 
harmonisieren, wie dies für deren reibungslosen Um- 
lauf innerhalb der Gemeinschaft erforderlich ist 

Artikel 106 

(1) Das ESZB besteht aus der EZB und den nationa- 
len Zentralbanken. 

(2) Die EZB besitzt Rechtspersönlichkeit 

(3) Das ESZB wird von den Beschlußorganen der 
EZB, namlich dem EZB-Rat und dem Direktorium, 
geleitet. 

(4) Die Satzung des ESZB ist in einem diesem Ver- 
trag beigefügten Protokoll festgelegt. 
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(5) Der Rat kann die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 
19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33 La 
und 36 der Satzung des ESZB entweder mit qualifi- 
ziener Mehrheit auf Empfehlung der EZB nach An- 
h6rung der Kommission oder einstimmig auf Vor- 
schlag der Kommission nach Anhorung der EZB än- 
dern. Die Zustimmung des Europaischen Parlaments 
ist dabei jeweils erforderlich. 

(6) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit entwe- 
der auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö- 
rung des Europäischen Parlaments und der EZB 
oder auf Empfehlung der EZB und nach Anhorung 
des Europaischen Parlaments und der Kommission 
die in den Anikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 
und 34.3 der Satzung des ESZB genannten Bestim- 
mungen. 

Artikel 107 

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen Ver- 
trag und die Satzung des ESZB übertragenen Befug- 
nisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB 
noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied 
ihrer Be~ch lußor~ane  Weisungen von Organen oder 
Einrichtungen der Gemeinschaft, Regierungen der 
Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder 
entgegennehmen. Die Organe und Einrichtungen 
der Gemeinschaft sowie die Regierungen der Mit- 
gliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu 
beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der 
Beschlußorgane der EZB oder der nationalen Zen- 
tralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
beeinflussen. 

Artikel 108 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, daß spätestens zum 
Zeitpunkt der Errichtung des ESZB seine innerstaat- 
lichen Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung 
seiner Zentralbank mit diesem Vertrag sowie mit der 
Satzung des ESZB im Einklang stehen. 

Artikel 108 a 

(I) Zur Erfüllung der dem ESZB ubenragenen Auf- 
gaben werden von der EZB gemafl diesem Venrag 
und unter den in der Satzung des ESZB vorgesehe: 
nen Bedingungen 

- Verordnungen erlassen, insoweit dies für die Er- 
füllung der in Anikel 3.1 erster Gedankenstrich, 
Anikel 19.1, Anikel 22 oder Anikel 25.2 der Sat- 
zung des ESZB festgelegten Aufgaben erforder- 
lich ist; sie erläßt Verordnungen ferner in den 
Fällen, die in den Rechtsakten des Rates nach 
Anikel 106 Absatz 6 vorgesehen werden, 

- Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der 
dem ESZB nach diesem Vertrag und der Satzung 
des ESZB übenragenen Aufgaben erforderlich 
sind, 

- Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben. 

(2) Die Verordnung hat allgemeine Geltung Sie ist 
in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar 
in jedem Mitgliedstaat. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht 
verbindlich. 

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für dieje- 
nigen verbindlich, an die sie gerichtet ist. 

Die Anikel 190, 191 und 192 des Venrags gelten für 
die Verordnungen und Entscheidungen der EZB. 

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entschei- 
dungen, Empfehlungen und Stellungnahmen be- 
schließen. 

(3) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingun- 
gen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 
106 Absatz 6 festlegt, ist die EZB befugt, Unterneh- 
men bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die 
sich aus ihren Verordnungen und Entscheidungen 
ergeben, mit Geldbunen oder in regelmaßigen Ab- 
ständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen. 

Artikel 109 

(1) Abweichend von Anikel 228 kann der Rat ein- 
stimmig auf Empfehlung der EZB oder der Kommis- 
sion und nach Anharung der EZB in dem Bemühen, 
zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität im Ein- 
klang stehenden Konsens zu gelangen, nach Anhö- 
rung des Europäischen Parlaments gemäß den in Ab- 
satz 3 für die Festlegung von Modalitäten vorgese- 
henen Verfahren förmliche Vereinbamngen über ein 
Wechselkurssystem für die ECU gegenüber Dritt- 
l a n d s w a h r ~ n ~ e n  treffen. Der Rat kann mit qualifi- 
ziener Mehrheit auf Empfehlung der EZB oder der 
Kommission und nach Anhörung der EZB in dem 
Bemühen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabilität 
im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, die 
ECU-Leitkurse innerhalb des Wechselkurssystems 
festlegen, andern oder aufgeben. Der Prasident des 
Rates unterrichte das Europäische Parlament von 
der Festlegung, Andemng oder Aufgabe der ECU- 
Leitkurse. 

(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Dritt- 
landswährungen kein Wechselkurssystem nach Ab- 
satz 1, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit 
entweder auf Empfehlung der Kommission und nach 
Anhörung der EZB oder auf Empfehlung der EZB 
allgemeine Orientierungen für die Wechselkurspoli- 
tik gegenüber diesen Wahrungen aufstellen. Diese 
allgemeinen Orientierungen durfen das vorrangige 
Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewahrleisten, 
nicht beeinträchtigen. 

(3) Wenn von der Gemeinschaft mit einem oder 
mehreren Staaten oder internationalen Organisatio- 
nen Vereinbarungen im Zusammenhang mit W'äh- 



Nr. C 191/16 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 29. 7. 92 

rungsfragen oder Devisenregelungen auszuhandeln 
sind, beschließt der Rat abweichend von Artikel 228 
mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der 
Kommission und nach Anhorung der EZB die Mo- 
dalitäten fur die Aushandlung und den Abschluß sol- 
cher Vereinbarungen. Mit diesen Modalitaten wird 
gewährleistet, daß die Gemeinschaft einen einheitli- 
chen Standpunkt verrritt. Die Kommission wird an 
den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt. 

Die nach diesem Absatz getroffenen Vereinbarungen 
sind für die Organe der Gemeinschaft, die EZB und 
die Mitgliedstaaten verbindlich. 

(4) Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der Rat 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 
der EZB mit qualifizierter Mehrheit über den Stand- 
punkt der Gemeinschaft auf internationaler Ebene 
zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die 
Wirtschafts- und Wahrungsunion sind, sowie ein- 
stimmig uber ihre Verrretung unter Einhaltung der 
in den Artikeln 103 und 105 vorgesehenen Zustän- 
digkeitsverteilung. 

(5) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbescha- 
der der Gemeinschaftszuständigkeit und der Ge- 
meinschaftsvereinbarungen uber die Winschafts- und 
Währungsunion in internationalen Gremien Ver- 
handlungen zu führen und internationale Vereinba- 
rungen zu treffen. 

Kap i t e l  3 

InsdtutioneUe Bestimmungen 

Artikel 109 a 

(I)  Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des 
Direktoriums der EZB und den Präsidenten der na- 
tionalen Zentralbanken. 

(2) a) Das Direktorium besteht aus dem Präsiden- 
ten. dem Vizepräsidenten und vier weiteren 
Mitgliedern. 

b) Der Prasident, der Vizeprasident und die 
weiteren Mitglieder des Direktoriums werden 
von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf 
der Ebene der Staats- und Regierungschefs 
auf Empfehlung des Rates, der hierzu das 
Europaische Parlament und den EZB-Rat an- 
hört, aus dem Kreis der in Wahrungs- oder 
Bankfragen anerkannten und erfahrenen Per- 
sönlichkeiten einvernehmlich ausgewählt und 
ernannt. 

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre; Wiederer- 
nennung ist nicht zulassig. 

Nur Staatsangehorige der Mitgliedstaaten 
können Mitglieder des Direktoriums werden. 

Anikel 109 b 

(I)  Der Präsident des Rates und ein Mitglied der 
Kommission können ohne Stimmrecht an den Sit- 
zungen des EZB-Rates teilnehmen. 

Der Präsident des Rates kann dem EZB-Rat einen 
Antrag zur Beratung vorlegen. 

(2) Der Präsident der EZB wird zur Teilnahme an 
den Tagungen des Rates eingeladen, wenn dieser 
Fragen im Zusammenhang mit den Zielen und Auf- 
gaben des ESZB erörtert. 

(3) Die EZB unterbreitet dem Europäischen Parla- 
ment, dem Rat und der Kommission sowie auch dem 
Europäischen Rat einen Jahresbericht uber die Tä-  
tigkeit des ESZB und die Geld- und Wähningspoli- 
tik im vergangenen und im laufenden Jahr. Der Prä- 
sident der EZB legt den Bericht dem Rat und dem 
Europäischen Parlament vor, das auf dieser Grund- 
lage eine allgemeine Aussprache durchführen kann. 

Der Präsident der EZB und die anderen Mitglieder 
des Direktoriums konnen auf Ersuchen des Europäi- 
schen Parlaments oder auf ihre Initiative hin von den 
zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parla- 
ments gehört werden. 

Artikel 109 C 

(1) Um die Koordinierung der Politiken der Mit- 
gliedstaaten in dem für das Funktionieren des Bin- 
nenmarkts erforderlichen Umfang zu fördern, wird 
ein Beratender Wahrungsausschuß eingesetzt. 

Dieser hat die Aufgabe, 

- die Wähmngs- und Finanzlage der Mitgliedstaa- 
ten und der Gemeinschaft sowie den allgemeinen 
Zahlungsverkehr der Mitgliedstaaten zu beob- 
achten und dem Rat und der Kommission regel- 
mäßig darüber Bericht zu erstatten, 

- auf Ersuchen des Rates oder der Kommission 
oder von sich aus Stellungnahmen an diese Or- 
gane abzugeben, 

- unbeschadet des Artikels 151 an der Vorberei- 
tung der in Artikel 73 f, Artikel 73 g, Artikel 103 
Absätze 2, 3, 4 und 5, Artikel 103 a, Artikel 
104 a, Artikel 104 b, Artikel 104 C, Artikel 109 e 
Absatz 2, Artikel 109 f Absatz 6, Artikel 109 h, 
Artikel 109 i, Anikel 109 j Absatz 2 sowie Artikel 
109 k Absatz 1 genannten Arbeiten des Rates 
mitzuwirken, 

- mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich 
des Kapitalverkehrs und der Freiheit des Zah- 
lungsverkehrs, wie sie sich aus der Anwendung 
dieses Vertrags und der Mallnahmen des Rates 
ergeben, zu prüfen; die Prüfung erstreckt sich 
auf alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
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Kapital- und Zahlungsverkehr; der Ausschuß er- 
stattet der Kommission und dem Rat Bericht 
über das Ergebnis dieser Prüfung. 

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission ernennen 
zwei Mitglieder des Währungsausschusses. 

(2) Mit Beginn der dritten Stufe wird ein Win-  
schafa- und Finanzausschuß eingesetzt. Der in Ab- 
satz 1 vorgesehene WährungsausschuI3 wird aufge- 
löst. 

Der Wirtschafts- und FinanzausschuI3 hat die Auf- 
gabe, 

- auf Ersuchen des Rates oder der Kommission 
oder von sich aus Stellungnahmen an diese Or -  
gane abzugeben, 

- die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitglied- 
staaten und der Gemeinschaft zu beobachten und 
dem Rat und der Kommission regelmäßig dar- 
über Bericht zu erstatten, insbesondere über die 
finanziellen Beziehungen zu dritten Ländern und 
internationalen Einrichtungen, 

- unbeschadet des Artikels 151 an der Vorberei- 
tung der in Artikel 73 f, Artikel 73 g, Anikel 103 
Absatze 2, 3, 4 und 5, Artikel 103 a, Anikel 
104 a, Artikel 104 b, Artikel 104 C, Artikel 105 
Absatz 6, Artikel 105 a Absatz 2, Artikel 106 Ab- 
satze 5 und 6, Artikel 109, Artikel 109 h, Artikel 
109 i Absätze 2 und 3, Artikel 109 k Absatz 2, 
Artikel 109 1 Absätze 4 und 5 genannten Arbeiten 
des Rates mitzuwirken und die sonstigen ihm 
vom Rat ubenragenen Beratungsaufgaben und 
vorbereitenden Arbeiten auszuführen, 

- mindestens einmal jahrlich die Lage hinsichtlich 
des Kapitalverkehrs und der Freiheit des Zah- 
lungsverkehrs, wie sie sich aus der Anwendung 
dieses Venrags und der Maßnahmen des Rates 
ergeben, zu prüfen; die Prufung erstreckt sich 
auf alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Kapital- und Zahlungsverkehr; der Ausschul3 er- 
stattet der Kommission und dem Rat Bericht 
über das Ergebnis dieser Prüfung. 

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die - 
EZB ernennen jeweils höchstens zwei Mitglieder des 
Ausschusses. 

(3) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vor- 
schlag der Kommission und nach Anhömng der EZB 
und des in diesem Artikel genannten Ausschusses im 
einzelnen fest, wie sich der Wirtschafts- und Finanz- 
ausschuß zusammensetzt. Der Präsident des Rates 
unterrichtet das Europäische Parlament über diesen 
Beschluß. 

(4) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für 
die eine Ausnahmeregelung nach den Artikeln 109 k 
und 109 1 gilt, hat der Ausschuß zusätzlich zu den in 

Absatz 2 beschriebenen Aufgaben die Mahrungs- 
und Finanzlage sowie den allgemeinen Zahlungsver- 
kehr der betreffenden Mitgliedstaaten zu beobachten 
und dem Rat und der Kommission regelmälJig dar- 
über Bericht zu erstatten. 

Artikel 109 d 

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Anikel 
103 Absatz 4, Artikel 104 C mit Ausnahme von Ab- 
satz 14, Anikel 109, Artikel 109 i, Artikel 109 k und 
Artikel 109 1 Absätze 4 und 5 fallen, kann der Rat 
oder ein Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, je 
nach Zweckmäßigkeit eine Empfehlung oder einen 
Vorschlag zu unterbreiten. Die Kommission pruft 
dieses Ersuchen und unterbreitet dem Rat umgehend 
ihre Schlußfolgerungen. 

K a p i t e l  4 

Artikel 109 e 

(1) Die zweite Stufe für die Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Wähmngsunion beginnt am 1. Ja- 
nuar 1994. 

(2) Vor diesem Zeitpunkt wird 

a) jeder Mitgliedstaat 

- soweit erforderlich, geeignete Maßnahmen er- 
lassen, um die Beachtung der Verbote sicher- 
zustellen, die in Artikel 73 b - unbeschadet 
des Artikels 73 e -sowie Artikel 104 und Ar- 
tikel 104 a Absatz 1 niedergelegt sind, 

- erforderlichenfalls im Hinblick auf die unter 
Buchstabe b vorgesehene Bewertung mehrjäh- 
rige Programme festlegen, die die fur die Ver- 
wirklichung der Wirtschafts- und Wahrungs- 
union notwendige dauerhafte Konvergenz, 
insbesondere hinsichtlich der Preisstabilitat 
und gesunder öffentlicher Finanzen, gewähr- 
leisten sollen, 

b) der Rat auf der Grundlage eines Berichts der 
Kommission die Fortschritte bei der Konvergenz 
im Wirtschafts- und Währungsbereich, insbeson- 
dere hinsichtlich der Preisstabilitat und gesunder 
öffentlicher Finanzen, sowie bei der Umsetzung 
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften uber 
den Binnenmarkt bewerten. 

(3) Anikel 104, Artikel 104 a Absatz 1, Artikel 104 b 
Absatz I und Artikel 104 C mit Ausnahme der Ab- 
sätze 1,  9, 11 und 14 gelten ab Beginn der zweiten 
Stufe. 
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Artikel 103 a Absatz 2, Artikel 104 C Absätze 1, 9 
und 11, Artikel 105, Anikel 105 a, Artikel 107, 
Artikel 109, Anikel 109 a, Anikel 109 b und Artikel 
109 C Absätze 2 und 4 gelten ab Beginn der dritten 
Stufe. 

(4) In der zweiten Stufe sind die Mitgliedstaaten be- 
muht, ~ b e r m ä ß i ~ e  öffentliche Defizite zu vermeiden. 

(5) In der zweiten Stufe leitet jeder Mitgliedstaat, 
soweit angezeigt, nach Artikel 108 das Verfahren 
ein, mit dem die Unabhängigkeit seiner Zentralbank 
herbeigefuhrt wird. 

Artikel 109/ 

(1) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein Europäi- 
sches Wahr~n~s ins t i tu t  (im folgenden als ,EWI' be- 
zeichnet) errichtet und nimmt seine Tatigkeit auf; es 
besitzt Rechtspersönlichkeit und wird von einem Rat 
geleitet und verwaltet; dieser besteht aus einem Prä- 
sidenten und den Präsidenten der nationalen Zen- 
tralbanken. von denen einer zum Vizeprasidenten 
bestellt wird. 

Der Präsident wird von den Regierungen der Mit- 
gliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regie- 
rungschefs auf Empfehlung des Ausschusses der Pra- 
sidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im 
folgenden als ,Ausschuß der Präsidenten der Zen- 
tralbanken' bezeichnet) bzw. des Rates des EWI und 
nach Anhörung des Europaischen Parlaments und 
des Rates einvernehmlich ernannt. Der  Prasident 
wird aus dem Kreis der in W~hrungs -  oder Bankfra- 
gen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten 
ausgewählt. Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaa- 
ten können Präsident des EWI sein. Der Rat des 
EWI ernennt den Vizepräsidenten. 

Die Satzung des EWI ist in einem diesem Vertrag 
beigefügten Protokoll festgelegt. 

Der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken 
wird mit Beginn der zweiten Stufe aufgelöst. 

(2) Das EWI hat die Aufgabe, 

- die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Zentralbanken zu verstärken; 

- die Koordinierung der Geldpolitiken der Mit- 
gliedstaaten mit dem Ziel zu verstärken, die 
Preisstabilitat aufrechtzuerhalten; 

- das Funktionieren des Europäischen Währungs- 
systems zu überwachen; 

- Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in 
die Zustandigkeit der nationalen Zentralbanken 
fallen und die Stabilität der Finanzinstitute und 
-markte berühren, 

- die Aufgaben des Europäischen Fonds für wah- 
rungspolitische Zusammenarbeit, der aufgelöst 
wird, zu übernehmen; die Einzelheiten der Auf- 
lösung werden in der Satzung des EWI festge- 
legt; 

- die Verwendung der ECU zu erleichtern und de- 
ren Entwicklung einschließlich des reibungslosen 
Funktionierens des ECU-Verrechnungssystems 
zu uberwachen. 

(3) Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat das 
EWI die Aufgabe, 

- die Instrumente und Verfahren zu entwickeln, 
die zur Durchführung einer einheitlichen Geld- 
und Wahrungspolitik in der dritten Stufe erfor- 
derlich sind, 

- bei Bedarf die Harmonisierung der Bestimmun- 
gen und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Er- 
hebung, Zusammenstellung und Weitergabe stati- 
stischer Daten in seinem Zuständigkeitsbereich 
zu fördern, 

- die Regeln für die Geschäfte der nationalen Zen- 
tralbanken im Rahmen des ESZB auszuarbeiten. 

- die Effizienz des grenzüberschreitenden Zah- 
lungsverkehrs zu fördern, 

- die technischen Vorarbeiten für die ECU-Bank- 
noten zu überwachen. 

Das EWI legt bis zum 31. Dezember 1996 in regula- 
rorischer, organisatorischer und logistischer Hinsicht 
den Rahmen fest, den das ESZB zur Erfüllung seiner 
Aufgaben in der dritten Stufe benötigt. Dieser wird 
der EZB zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Be- 
schlußfassung unterbreitet. 

(4) Das EWI kann mit der Mehrheit von zwei Drit- 
teln der Mitglieder seines Rates 

- Stellungnahmen oder  Empfehlungen zu der all- 
gemeinen Orientierung der Geld- und der Wech- 
selkurspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten so- 
wie zu deren diesbezüglichen Maßnahmen abge- 
ben, 

- den Regierungen und dem Rat Stellungnahmen 
oder Empfehlungen zu Maßnahmen unterbreiten, 
die die interne oder externe Wahrungssituation 
in der Gemeinschaft und insbesondere das Funk- 
tionieren des Europäischen Währungssystems be- 
einflussen könnten. 

- den Währungsbehörden der Mitgliedstaaten 
Empfehlungen zur Durchführung ihrer Wäh- 
rungspolitik geben. 
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(5) Das EWI kann einstimmig beschließen. seine 
Stellungnahmen und Empfehlungen zu veröffentli- 
chen. 

(6) Das EWI wird vom Rat zu allen Vorschlägen für 
Rechrsakte der Gemeinschaft in seinem Zuständig- 
keirsbereich angehört. 

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, 
die der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor- 
schlag der Kommission und nach Anhömng des 
Europäischen Parlaments und des EWI festlegt, wird 
das EWI von den Behörden der Mitgliedstaaten zu 
allen Entwürfen fur Rechrsvonchriften in seinem 
Zuständigkeiübereich angehört. 

(7) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des Europäischen Parlamenrs 
und des EWI diesem durch einstimmigen Beschluß 
weitere Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung der 
dritten Stufe ubertragen. 

(8) In den Fällen, in denen dieser Vertrag eine bera- 
tende Funktion für die EZB vorsieht, ist vor der Er- 
richtung der EZB unter dieser das EWI zu verstehen 

In den Fällen, in denen dieser Vertrag eine bera- 
tende Funktion fur das EWI vorsieht, ist vor dem 
I .  Januar 1994 unter diesem der Ausschuß der Präsi- 
denten der Zentralbanken zu verstehen. 

(9) Für die Dauer der zweiten Stufe bezeichnet der 
Ausdmck ,EZB' in den Artikeln 173, 175, 176, 177, 
180 und 215 das EWI 

Artikel 109 g 

Die Zusammensetzung des ECU-Wahrungskorbs 
wird nicht geändert. 

Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert der ECU 
nach Artikel 109 1 Absatz 4 unwiderruflich festge- 
setzt. 

Artikel 109 h 

(I) Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungs- - 
bilanz von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich 
bedroht, die sich entweder aus einem Ungleichge- 
wicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder aus der Art 
der ihm zur Verfugung stehenden Devisen ergeben, 
und sind diese Schwierigkeiten geeignet, insbeson- 
dere das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes 
oder die schrittweise Verwirklichung der gemeinsa- 
men Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kom- 
mission unverzuglich die Lage dieses Staates sowie 
die Maßnahmen, die er getroffen hat oder unter 
Einsatz aller ihm zur Verfugung stehenden Mittel 
nach diesem Vertrag treffen kann. Die Kommission 
gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden 
Staat empfiehlt. 

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat ergriffe- 
nen und die von der Kommission angeregten Maß- 
nahmen als unzureichend, die aufgetretenen oder 
drohenden Schwierigkeiten zu beheben, so empfiehlt 
die Kommission dem Rat nach Anhörung des in Ar- 
tikel 109 C bezeichneten Ausschusses einen gegensei- 
tigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden. 

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig 
uber die Lage und ihre Entwicklung. 

(2) Der Rat gewahn den gegenseitigen Beistand mit 
qualifizierter Mehrheit; er erläßt Richtlinien oder 
Entscheidungen, welche die Bedingungen und Ein- 
zelheiten hierfür festlegen. Der gegenseitige Beistand 
kann insbesondere erfolgen 

durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen in- 
ternationalen Organisationen, an die sich die 
Mitgliedstaaten wenden können; 

durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Ver- 
lagerungen von Handelsströmen zu vermeiden, 
falls der in Schwierigkeiten befindliche Staat 
mengenmäßige Beschränkungen gegenüber drit- 
ten Ländern beibehält oder wieder einführt; 

durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter 
Hdhe seitens anderer Mitgliedstaaten; hierzu ist 
ihr Einverständnis erforderlich. 

(3) Stimmt der Rat dem von der Kommission emp- 
fohlenen gegenseitigen Beistand nicht zu oder sind 
der gewährte Beistand und die getroffenen Maßnah- 
men unzureichend, so ermächtigt die Kommission 
den in Schwierigkeiten befindlichen Staat, Schutz- 
maßnahmen zu treffen, deren Bedingungen und Ein- 
zelheiten sie festlegt. 

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit diese Er- 
mächtigung aufheben und die Bedingungen und Ein- 
zelheiten andern. 

(4) Unbeschadet des Anikels 109 k Absatz 6 endet 
die Geltungsdauer dieses Artikels zum Zeitpunkt des 
Beginns der dritten Stufe. 

Artikel 109 i 

(I)  Gerat ein Mitgliedstaat in eine plötzliche Zah- 
lungsbilanzkrise und wird eine Enucheidung im 
Sinne des Artikels 109 h Absatz 2 nicht unverzüglich 
getroffen, so kann der betreffende Staat vorsorglich 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie 
dürfen nur ein Mindestmaß an Störungen im Funk- 
tionieren des Gemeinsamen Marktes hervorrufen 
und nicht uber das zur Behebung der plotzlich auf- 
getretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche 
Ausmaß hinausgehen. 

(2) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaa- 
ten werden über die Schutzmaßnahmen spätestens 



Nr. C 191/20 Amtsblatt der Europäischen '2emeinschaften 29. 7. 92 

bei deren Inkrafttreten unterrichtet. Die Kommission 
kann dem Rat den gegenseitigen Beistand nach Ani- 
kel 109 h empfehlen 

(3) Nach Stellungnahme der Kommission und nach 
Anhorung des in Artikel 109 C bezeichneten Aus- 
schusses kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit 
entscheiden, daß der betreffende Staat diese Schutz- 
maßnahmen zu andern, auszusetzen oder aufzuhe- 
ben hat. 

(4) Unbeschadet des Artikels 109 k Absatz 6 endet 
die Geltungsdauer dieses Artikels zum Zeitpunkt des 
Beginns der dritten Stufe. 

Artikel 109 j 

(I) Die Kommission und das EWI berichten dem 
Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der Verwirk- 
lichung der Winschafts- und Währungsunion ihren 
Verpflichtungen bereits nachgekommen sind. In ih- 
ren Berichten wird auch die Frage geprüft, inwieweit 
die innerstaatlichen Rechtmorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jewei- 
ligen nationalen Zentralbank mit Artikel 107 und Ar- 
tikel 108 dieses Vertrags sowie der Satzung des 
ESZB vereinbar sind. Ferner wird darin gepruft, ob 
ein hoher Grad an dauerhafter Konvergenz erreicht 
ist; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitglied- 
staaten folgende Kriterien erfüllen. 

- Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, 
ersichtlich aus einer Inflationsrate, die der Inflati- 
onsrate jener - höchstens drei - Mitgliedstaa- 
ten nahekommt, die auf dem Gebiet der Preissta- 
bilität das beste Ergebnis erzielt haben; 

- eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffent- 
lichen Hand, ersichtlich aus einer öffentlichen 
Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im 
Sinne des Artikels 104 C Absatz 6; 

- Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wech- 
selkursmechanismus des Europaischen Wah- 
rungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne 
Abwertung gegenuber der Währung eines ande- 
ren Mitgliedstaats; 

- Dauerhaftigkeit der von dem Mitgl iedstaa~ er- 
reichten Konvergenz und seiner Teilnahme am 
Wechselkursmechanismus des Europäischen 
Währungssystems, die im Niveau der langfristi- 
gen Zinssätze zum Ausdruck kommt. 

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils 
erforderliche Dauer ihrer Einhaltung sind in einem 
diesem Vertrag beigefügten Protokoll näher festge- 
legt Die Berichte der Kommission und des EWI be- 
rücksichtigen auch die Entwicklung der ECU, die 
Ergebnisse bei der Integration der Märkte, den 
Stand und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, 
die Entwicklung bei den Lohnstückkosten und an- 
dere Preisindizes. 

(2) Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Be- 
richte auf Empfehlung der Kommission mit qualifi- 
zierter Mehrheit, 

- ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendi- 
gen Voraussetzungen für die Einfuhrung einer 
einheitlichen Wahrung erfüllen, 

- ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die not- 
wendigen Voraussetzungen fur die Einfuhrung 
einer einheitlichen Währung erfüllt, 

und empfiehlt seine Fesütellungen dem Rat, der in 
der Zusammensetzung der Staats- und Regierungs- 
chefs tagt. Das Europäische Parlament wird ange- 
hort und leitet seine Stellungnahme dem Rat in der 
Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs 
zu. 

(3) Unter gebührender Be~cksicht igung der Be- 
richte nach Absatz 1 sowie der Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments nach Absatz 2 verfährt der 
Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und 
Regierungschefs tagt, spätestens am 31. Dezember 
1996 mit qualifizierter Mehrheit wie folgt: 

- er entscheidet auf der Grundlage der in Absatz 2 
genannten Empfehlungen des Rates, ob eine 
Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen 
Voraussetzungen fur die Einführung einer ein- 
heitlichen Wahrung erfüllt, 

- e r  entscheidet, ob es für die Gemeinschaft 
zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten; 

sofern dies der Fall ist, 

- bestimmt er den Zeitpunkt für den Beginn der 
dritten Stufe 

(4) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunkt für den Beginn 
der dritten Stufe nicht festgelegt worden, so beginnt 
die dritte Stufe am 1. Januar 1999. Vor dem 1. Juli 
1998 bestdtigt der Rat, der in der Zusammensetzung 
der Staats- und Regierungschefs tagt, nach einer 
Wiederholung des in den Absitzen 1 und 2 - mit 
Ausnahme von Absatz 2 zweiter Gedankenstrich - 
vorgesehenen Verfahrens unter Berücksichtigung der 
Berichte nach Absatz I sowie der Stellungnahme des 
Europaischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit 
auf der Grundlage der Empfehlungen des Rates nach 
Absatz 2, welche Mitgliedstaaten die notwendigen 
Voraussetzungen für die Einführung einer einheitli- 
chen Währung erfüllen. 

Artikel 109 k 

(1) Falls der Zeitpunkt nach Artikel 109 j Absatz 3 
bestimmt wurde, entscheidet der Rat auf der Grund- 
lage der in Anikel 109 j Absatz 2 genannten Emp- 
fehlungen mit qualifizierter Mehrheit auf Empfeh- 
lung der Kommission, ob  - und gegebenenfalls wel- 
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chen - Mitgliedstaaten eine Ausnahmeregelung im 
Sinne des Absatzes 3 gewähn wird. Die betreffenden 
Mitgliedstaaten werden in diesem Vertrag als ,Mit- 
gliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt' be- 
zeichnet. 

Falls der Rat nach Artikel 109 j Absatz 4 bestatigt 
hat, welche Mitgliedstaaten die notwendigen Vor- 
aussetzungen für die Einführung einer einheitlichen 
Währung erfüllen, wird den Mitgliedstaaten, die die 
Voraussetzungen nicht erfüllen, eine Ausnahmerege- 
lung im Sinne des Absatzes 3 gewahn. Die betreffen- 
den Mitgliedstaaten werden in diesem Venrag eben- 
falls als ,Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmerege- 
lung gilt' bezeichnet. 

(2) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf An- 
trag eines Mitgliedstaats, für den eine Ausnahmere- 
gelung gilt, berichten die Kommission und die EZB 
dem Rat nach dem Verfahren des Artikels 109 j Ab- 
satz 1. Der Rat entscheidet nach Anhomng des 
Europaischen Parlaments und nach Aussprache im 
Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und 
Reg ie r~n~schefs  tagt, auf Vorschlag der Kommission 
mit qualifiziener Mehrheit, welche der Mitgliedstaa- 
ten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, die auf den 
Kriterien des Artikels 109 j Absatz 1 beruhenden 
Voraussetzungen erfüllen, und hebt die Ausnahme- 
regelungen der betreffenden Mitgliedstaaten auf. 

(3) Eine Ausnahmeregelung nach Absatz I hat zur 
Folge, daß die nachstehenden Artikel für den betref- 
fenden Mitgliedstaat nicht gelten: Artikel 104 C Ab- 
satze 9 und 11, Anikel 105 Absätze 1 ,  2, 3 und 5, 
Artikel 105 a, Artikel 108 a, Artikel 109 sowie Arti- 
kel 109 a Absatz 2 Buchstabe b Der Ausschluß des 
betreffenden Mitgliedstaats und seiner Zentralbank 
von den Rechten und Verpflichtungen in Rahmen 
des ESZB wird in Kapitel IX der Satzung des ESZB 
geregelt. 

(4) In Anikel 105 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 105 a, 
Anikel 108 a, Artikel 109 sowie Artikel 109 a Absatz 
2 Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck ,Mitglied- 
staaten' die Mitgliedstaaten, für die keine Ausnah- 
meregelung gilt. 

(5) Das Stimmrecht der Mitgliedstaaten, für die eine 
Ausnahmeregelung gilt, ruht bei Beschlüssen des Ra- 
tes gernaß den in Absatz 3 genannten Artikeln. In 
diesem Fall gelten abweichend von Anikel 148 und 
Artikel 189 a Absatz 1 zwei Drittel der gemnß Ami- 
kel 148 Absatz 2 gewogenen Stimmen der Vertreter 
der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung 
gilt, als qualifizierte Mehrheit; ist für die Änderung 
eines Rechtsakts Einstimmigkeit vorgeschrieben, so 
ist die Einstimmigkeit dieser Mitgliedstaaten erfor- 
derlich. 

(6) Artikel 109 h und Artikel 109 I finden weiterhin 
auf Mitgliedstaaten Anwendung, für die eine Aus- 
nahmeregelung gilt. 

Artikel 109 1 

(1) Unmittelbar nach dem gemäß Anikel 109 i Ab- 
sarz 3 gefaßten Beschluß über den Zeitpunkt für den 
Beginn der dritten Stufe bzw. unmittelbar nach dem 
1. Juli 1998 

- verabschiedet der Rat die in Anikel 106 Absatz 6 
genannten Bestimmungen; 

- ernennen die Regierungen der Mitgliedstaaten, 
fur die keine Ausnahmeregelung gilt, nach dem 
Verfahren des Artikels 50 der Satzung des ESZB 
den Prasidenten, den Vizepräsidenxn und die 
weiteren Mitglieder des Direktoriums der EZB. 
Bestehen für Mitgliedstaaten Ausnahmeregelun- 
gen, so kann sich das Direktorium aus weniger 
Mitgliedern als in Anikel 11.1 der Satzung des 
ESZB vorgesehen zusammensetzen; auf keinen 
Fall darf es jedoch aus weniger als 4 Mitgliedern 
bestehen. 

Unmittelbar nach Ernennung des Direktoriums wer- 
den das ESZB und die EZB errichtet und von diesen 
Vorkehmngen für die Aufnahme ihrer vollen Tätig- 
keit im Sinne dieses Vertrags und der Satzung des 
ESZB gerroffen. Sie nehmen ihre Befugnisse ab dem 
ersten Tag der dritten Stufe in vollem Umfang wahr. 

(2) Unmittelbar nach Errichtung der EZB übernimmt 
diese erforderlichenfalls die Aufgaben des EWI. Die- 
ses wird nach Errichtung der EZB liquidiert; die ent- 
sprechenden Einzelheiten der Liquidation werden in 
der Satzung des EWI geregelt. 

(3) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für 
die eine Ausnahmeregelung gilt, wird unbeschadet 
des Anikels 106 Absatz 3 der in Artikel 45 der Sat- 
zung des ESZB bezeichnete Emei tene  Rat der EZB 
als drittes Beschlußorgan der EZB errichtet. 

(4) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt der Rat 
aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mit- 
gliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt, 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhorung 
der EZB die Umrechnungskurse, auf die ihre Wäh- 
rungen unwidermflich festgelegt werden, sowie die 
unwiderruflich festen Kurse, zu denen diese Wah- 
mngen durch die ECU ersetzt werden, an und wird 
die ECU zu einer eigenständigen Währung. Diese 
Maßnahme ändert als solche nicht den Außenwen 
der ECU. Der Rat trifft ferner nach dem gleichen 
Verfahren alle sonstigen Maßnahmen, die für die ra- 
sche Einführung der ECU als einheitlicher Wahrung 
dieser Mitgliedstaaten erforderlich sind. 

(5) Wird nach dem Verfahren des Anikels 109 k Ab- 
satz 2 beschlossen, eine Au~nahmere~e lung  aufzuhe- 
ben, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Be- 
schlusses der MitgIiedstaaten, für die keine Ausnah- 
meregelung gilt, und des betreffenden Mitgliedstaats 
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhorung 
der EZB den Kurs, zu dem dessen Währung durch 
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die ECU ersetzt wird, fest und ergreift die sonstigen 
erforderlichen Maßnahmen zur Einführung der 
ECU als einheitlicher Währung in dem betreffenden 
Mitgliedstaat. 

Artikel 109 m 

(1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder 
Mitgliedstaat seine Wechselkurspolitik als eine Ange- 
legenheit von gemeinsamem Interesse. Er berücksich- 
tigt dabei die Erfahrungen, die bei der Zusammenar- 
beit im Rahmen des Europäischen Währungssystems 
(EWS) und bei der Entwicklung der ECU gesammelt 
worden sind, und respektiert die bestehenden Zu- 
ständigkeiten. 

(2) Mit Beginn der dritten Stufe sind die Bestimmun- 
gen des Absatzes 1 auf die Wechselkurspolitik eines 
Mitgliedstaats, für den eine Ausnahmeregelung gilt, 
für die Dauer dieser Ausnahmeregelung sinngemäß 
anzuwenden." 

26. Im bisherigen Dritten Teil Titel I1 wird ,,Kapitel 4 
- Die Handelspolitik" durch folgenden Wortlaut 
ersetzt: 

GEMEINSAME HANDELSPOLITIK 

27. Artikel I I1  wird aufgehoben 

28. Artikel 113 erhält folgende Fassung: 

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach ein- 
heitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbeson- 
dere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß 
von Zoll- und Handelsabkommen, die Vereinheitli- 
chung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhr- 

und die handelspolitischen Schutzmaßnah- 
men, zum Beispiel im Fall von Dumping und Sub- 
ventionen. 

(2) Die Kommission unterbreitet dem Rat v o r -  
schlage für die Durchführung der gemeinsamen 
Handelspolitik. 

(3) Sind mit einem oder mehreren Staaten oder in- 
ternationalen Organisationen Abkommen auszuhan- 
deln, so legt die Kommission dem Rat Empfehlun- 
gen vor; dieser ermächtigt die Kommission zur  Ein- 
leitung der erforderlichen Verhandlungen. 

Die Kommission fuhrt diese Verhandlungen im Be- 
nehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom Rat 
bestellten besonderen Ausschuß nach Maßgabe der 
Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann. 

Die einschlägigen Bestimmungen des Anikels 228 
finden Anwendung 

(4) Bei der Ausübung der ihm in diesem Anikel 
ubertragenen Befugnisse beschließt der Rat mit qua- 
lifizierter Mehrheit." 

29. Artikel 114 wird aufgehoben. 

30. Artikel 115 erhält folgende Fassung: 

Um sicherzustellen, daß die Durchführung der von 
den Mitgliedstaaten im Einklang mit diesem Vertrag 
getroffenen handelspolitischen Maßnahmen nicht 
durch Verlagerungen von Handelsströmen verhin- 
d e n  wird, oder wenn Unterschiede zwischen diesen 
Maßnahmen zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten in 
einem oder mehreren Staaten führen, empfiehlt die 
Kommission die Methoden für die erforderliche Zu- 
sammenarbeit der Mitgliedstaaten. Genügt dies 
nicht, so kann sie die Mitgliedstaaten ermächtigen, 
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, de- 
ren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

Im Dringlichkeitsfall ersuchen die Mitgliedstaaten 
die Kommission, die umgehend entscheidet, um die 
Ermächtigung, selbst die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, und setzen sodann die anderen Mitglied- 
staaten davon in Kenntnis. Die Kommission kann je- 
derzeit entscheiden, daß die betreffenden Mitglied- 
staaten diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuhe- 
ben haben. 

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, 
die das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes am 
wenigsten storen." 

Anikel 116 wird aufgehoben. 

Im bisherigen Dritten Teil wird ,,Titel I11 - Die 
Sozialpolitik" durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINE UND BERUFLICHE 
BILDUNG UND JUGEND 

Anikel 118 a Absatz 2 Unterabsatz 1 erhalt folgende 
Fassung: 

„(2) Als Beitrag zur Verwirklichung des Ziels gemäß 
Absatz 1 erläßt der Rat gemäß dem Verfahren des 
Artikels 189 C und nach Anhörung des Wirtschafu- 
und Sozialausschusses unter Berücksichtigung der in 
den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedin- 
gungen und technischen Regelungen durch Richtli- 
nien Mindesrvorschriften. die schrittweise anzuwen- 
den sind." 
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Anikel 123 erhält folgende Fassung: 

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeits- 
kräfte im Binnenmarkt zu verbessern und damit zur 
Hebung der Lebenshaltung beizutragen, wird nach 
MaRgabe der folgenden Bestimmungen ein Europäi- 
scher Sozialfonds errichtet, dessen Ziel es ist, inner- 
halb der Gemeinschaft die berufliche Verwendbar- 
keit und die örtliche und bemfliche Mobilität der 
Arbeitskräfte zu fördern sowie die Anpassung an die 
industriellen Wandlungsprozesse und an Verande- 
rungen der Produktionssysteme insbesondere durch 
berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern." 

Anikel 125 erhalt folgende Fassung: 

Der Rat erläRt gemäR dem Verfahren des Anikels 
189 C und nach Anhörung des Winschafts- und So- 
zialausschusses die den Europaischen Sozialfonds 
betreffenden Durchführungsbeschlüsse." 

Die Anikel 126, 127 und 128 werden durch folgen- 
den Wonlaut  ersetzt: 

Mgerneine und berufliche Bildung und Jugend 

Artikel 126 

(I) Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer 
qualitativ hochstehenden Bildung dadurch bei, daß 
sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa- 
ren fördert und die Tätigkeit der Mitgliedstaaten un- 
ter strikter Beachtung der Verantwortung der Mit- 
gliedstaaten für die Lehrinhalte und die Gestaltung 
des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kultu- 
ren und Sprachen erforderlichenfalls unterstutzt und 
ergänzt. 

(2) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende' 
Ziele: 

- Entwicklung der europäischen Dimension im Bil- 
dungswesen, insbesondere durch Erlernen und 
Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten, 

- Förderung der Mobilität von Lernenden und 
Lehrenden, auch durch die Förderung der akade- 
mischen Anerkennung der Diplome und Studien- 
zeiten; 

- Forderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Bildungseinrichtungen; 

- Ausbau des Informations- und Erfahrungsausrau- 
sches über gemeinsame Probleme im Rahmen der 
Bildungssysteme der Mitgliedstaaten; 

- Förderung des Ausbaus des Jugendaustausches 
und des Austausches sozial-pädagogischer Be- 
treuer; 

- Förderung der Entwicklung der Fernlehre 

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten för- 
dern die Zusammenarbeit mit dritten Landern und 
den für den Bildungsbereich zuständigen internatio- 
nalen Organisationen, insbesondere dem Europarat. 

(4) Als  Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses 
Anikels erläßt der Rat 

- gemäR dem Verfahren des Anikels 189 b und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus- 
schusses und des Ausschusses der Regionen För- 
dermahahmen unter Ausschluß jeglicher Har-  
monisierung der Rechts- und Verwaltungsvor- 
schriften der Mitgliedstaaten; 

- mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission Empfehlungen. 

Artikel 127 

( I )  Die Gemeinschaft f ü h n  eine Politik der berufli- 
chen Bildung, welche die Maßnahmen der Mitglied- 
staaten unter strikter Beachtung der Verantwonung 
der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der 
beruflichen Bildung unterstutzt und ergänzt. 

(2) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende 
Ziele: 

- Erleichterung der Anpassung an die industriellen 
Wandlungsprozesse, insbesondere durch berufli- 
che Bildung und Umschulung; 

- Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und 
Weiterbildung zur  Erleichterung der beruflichen 
Eingliederung und Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt, 

- Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen 
Bildung sowie Förderung der Mobilität der Aus- 
bilder und der in beruflicher Bildung befindlichen 
Personen, insbesondere der Jugendlichen; 

- Forderung der Zusammenarbeit in Fragen der 
beruflichen Bildung zwischen Unterrichtsanstal- 
ten und Unternehmen; 

- Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustau- 
sches uber gemeinsame Probleme im Rahmen der 
Berufsbildung~s~steme der Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fbr- 
dern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und 
den f ix  die berufliche Bildung zuständigen interna- 
tionalen Organisationen 

(4) Der Rat erläßt gemaß dem Verfahren des Arti- 
kels 189 c und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialaussshusses Maßnahmen, die zur Verwirkli- 
chung der Ziele dieses Artikels beitragen, unter Aus- 
schlun jeglicher Harmonisierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten." 

37. Folgender Wortlaut wird eingefügt: 

KULTUR 

Artikel I26 

(I) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Ent- 
faltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wah- 
rung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie 
gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kul- 
turellen Erbes. 

(2) Die Gemeinschaft fordert durch ihre Tarigkeit 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren 
Tätigkeit iri folgenden Bereichen: 

- Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der 
Kultur und Geschichte der europaischen Volker, 

- Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von 
europaischer Bedeutung, 

- nichtkommerzieller Kulturaustausch, 

- künstlerisches und literarisches Schaffen, ein- 
schlienlich im audiovisuellen Bereich. 

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten för- 
dern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und 
den fiir den Kulturbereich zustandigen internationa- 
len Organisationen, insbesondere mit dem Europa- 
rat. 

(4) Die Gemeinschaft tragt den kulturellen Aspekten 
bei ihrer Tatigkeit aufgrund anderer Bestimmungen 
dieses Venrags Rechnung. 

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses 
Artikels erllßt der Rat 

- gemhß dem Verfahren des Artikels 189 b und 
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen 
Fordermannahmen unter Ausschluß jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungs- 
vorschriften der Mitgliedstaaten. Der Rat be- 

schlieDt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 
189 b einstimmig; 

- einstimmig auf Vorschlag der Kommission Emp- 
fehlungen." 

38. Im bisherigen Dritten Teil werden die Titel IV, V, 
V1 und V11 durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

GESUNDHEITSWESEN 

Artikel 129 

( I )  Die Gemeinschaft leistet durch Forderung der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
erforderlichenfalls durch Unterstutzung ihrer Tatig- 
keit einen Beitrag zur Sicherstellung eines hohen Ge- 
sundheitsschutzniveaus. 

Die Tatigkeit der Gemeinschaft ist auf die Verhü- 
tung von Krankheiten, insbesondere der weitverbrei- 
teten schwerwiegenden Krankheiten einschließlich 
der Drogenabhängigkeit, gerichtet; dabei werden die 
Erforschung der Ursachen und der Übertragung die- 
ser Krankheiten sowie die Gesundheitsinformation 
und -erZiehung gefördert. 

Die Erfordernisse im Bereich des Gesundheits- 
schutzes sind Bestandteil der übrigen Politiken der 
Gemeinschaft. 

(2) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander 
im Benehmen mit der Kommission ihre Politiken 
und Programme in den in Absatz I genannten Berei- 
chen Die Kommission kann in enger Fühlungnahme 
mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die 
dieser Koordinierung förderlich sind. 

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten för- 
dern die Zusammenarbeit mit dritten Ländern und 
den für das Gesundheitswesen zuständigen interna- 
tionalen Organisationen. 

(4) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses 
Artikels erläßt der Rat 

- gernaß dem Verfahren des Artikels 189 b und 
nach Anhorung des Wirtschafts- und Sozialaus- 
schusses und des Ausschusses der Regionen För- 
dermaßnahmen unter Ausschluß jeglicher Har-  
monisierung der Rechts- und Verwaltungsvor- 
Schriften der Mitgliedstaaten; 

- mit qualifiziener Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission Empfehlungen. 














































































































































































